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Wiesbaden, 05.12.2012

1. Den Mitgliedern des
    Ausschusses für Frauenangelegenheiten
2. Den Fraktionen
3. Dem Magistrat
4. Nachrichtlich
    Herrn Stadtverordnetenvorsteher

Einladung

zur öffentlichen Sitzung
des Ausschusses für Frauenangelegenheiten

am Dienstag, 11. Dezember 2012, um 17:00 Uhr, 
Rathaus, Raum 301 (3. Stock), Schloßplatz 6, Wiesbaden

- Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Bürgerfragestunde statt -

   Tagesordnung  

    
1. Genehmigung der Niederschrift vom 13.11.2012

    
2. 12-F-03-0132

Frauen für Führungspositionen qualifizieren
  
 Beschluss des Ausschusses für Frauenangelegenheiten Nr. 0068 vom 25.09.2012
 

ANLAGE
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3. 12-F-03-0111

Frauenpolitik muss in Wiesbaden stärker in den Vordergrund gerückt werden - Frauen müssen 
überall in der Stadt sichtbarer werden

 Beschluss des Ausschusses für Frauenangelegenheiten Nr. 0071 vom 25.09.2012

ANLAGE

Zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 hat Frau Barbara Lampe (ZWW) ihre Teilnahme zugesagt.

4. 12-F-03-0112

Frauenbeauftragte in städtischen Gesellschaften
 Beschluss des Ausschusses für Frauenangelegenheiten Nr. 0079 vom 13.11.2012

ANLAGE

    
5. 12-F-08-0118

Sanktionen gegen Schwangere
 Beschluss des Ausschusses für Frauenangelegenheiten Nr. 0077vom 13.11.2012

ANLAGE

    
6. 12-F-33-0129

 „Frauen im Erwerbsleben“ 
 Beschluss des Ausschusses für Frauenangelegenheiten Nr. 0084 vom 13.11.2012

ANLAGE

Zu den Tagesordnungspunkten 5 und 6 hat die Vertreterin für Chancengleichheit, Frau Beate Lunk ihre 
Teilnahme zugesagt.

    
7. Aktuelles aus dem Komm. Frauenreferat

    
8. Verschiedenes

Falls ein Ausschussmitglied an der Teilnahme verhindert sein sollte, wird um Weitergabe der 
Einladung gemäß § 62 HGO gebeten.

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung tagt der Ausschuss nicht öffentlich, falls Tagesordnungs-
punkte zur Beratung und Beschlussfassung in nicht öffentlicher Sitzung vorgesehen werden.

Schuchalter-Eicke
Vorsitzende


